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An den Grossen Rat 15.5186.02 

 
BVD/P155186 
 
Basel, 8. Juli 2015 
 
Regierungsratsbeschluss vom 7. Juli 2015 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend „Wähleranfrage: Was 
wird alles gesperrt bei der Baumassnahme Oettlingerhaus?“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
„Ein guter und treuer Wähler von mir machte mich auf folgendes aufmerksam. Da ich Kleinbasler seit 
Geburt (und bis heute) bin, kann ich nicht alles aus anderen Wahlkreisen wissen. 

Scheinbar soll das alte Areal in der Nähe vom Bahnhof SBB, ich glaube es heisst Oettlingerhaus, al-
les abgerissen werden. Dann werden auch Strassen gesperrt. Und es geht um einen alten Baum, 
den man schützen will. Und daher ganze Strassen sperren will. 

1. Wie geht es konkret mit dem Oettlingerhaus weiter? Wird dies abgerissen? Was kommt dann 
dort hin? 

2. Bei den Baumassnahmen, wird dann die Strasse Nauenstrasse für längere Zeit gesperrt? Wie 
lange wird die Nauenstrasse gesperrt? 

3. Was hat es mit dem Baum an sich, der die ganzen Baumassnahmen scheinbar verzögert? 
Kann der Baum nicht gefällt werden?  

Eric Weber“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
1. Wie geht es konkret mit dem Oettlingerhaus weiter? Wird dies abgerissen? Was kommt 

dann dort hin? 
Das heutige Haus wird durch einen Neubau ersetzt.  
 
2. Bei den Baumassnahmen, wird dann die Strasse Nauenstrasse für längere Zeit gesperrt? 

Wie lange wird die Nauenstrasse gesperrt? 
Eine Sperrung der Nauenstrasse ist nicht geplant.  
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3. Was hat es mit dem Baum an sich, der die ganzen Baumassnahmen scheinbar verzögert? 

Kann der Baum nicht gefällt werden?  
Gemäss § 6 des Baumschutzgesetzes darf ein geschützter Baum gefällt werden, wenn eine be-
sondere Bewilligung hierzu vorliegt. Im Rahmen des ordentlichen Baubegehrens für den Neubau 
hat der Bauherr jedoch kein solches Gesuch für die Fällung eines Allmendbaums eingereicht. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 
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